










Geschäftsordnung 
der 

WOLFGANG-HELMS-STIFTUNG 

Nach Satzung der Wolfgang-Helms-Stiftung vom 13. Juli 2001 und der 
Satzungsänderung vom 30. September 2022 sollen aus den Erträgen des 
Stiftungsvermögens hervorragende Leistungen des Studiums und der Forschung auf 
den Gebieten des Bergbaus, der Geowissenschaften, der Bohr- und 
Produktionstechnik, der Lagerstättentechnik, der Petroleum Production Systems sowie 
in Ausnahmefällen auch in fachnahen Bereichen gefördert werden. 

Diese hervorragenden Leistungen können nach $ 2 Abs. 3 der Satzung einerseits 
führen zu dem Wolfgang-Helms-Preis zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und andererseits zu einem finanziellen Zuschuss für wissenschaftliche 
Projekte, für die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit in- und ausländischen 
Hochschulen oder allgemein zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung 
und Lehre, auch in Form eines Stipendiums. 

Das Kuratorium entscheidet über den Wolfgang-Helms-Preis und über den 
finanziellen Zuschuss. 

Allgemeine Bestimmungen 

Der Wolfgang-Helms-Preis und die anderen genannten Zuschussmöglichkeiten 
werden wenigstens einmal jährlich hochschulöffentlich ausgeschrieben. 
Die Vergabe findet in der Regel während der Absolventenveranstaltung zu Anfang des 
Wintersemesters statt. Es können beim Vorsitzenden des Kuratoriums Bewerbungen 
und Anträge von Mitgliedern der zuständigen Fakultät das ganze Jahr über eingereicht 
werden.  

Der Vorsitzende des Kuratoriums sorgt für eine Ausschreibung mit Zweck und 
Terminangabe. Eine Kuratoriumssitzung findet rechtzeitig vor der Vergabe statt. Vier 
Wochen vor dieser Sitzung endet die Frist für das Einreichen von Preisvorschlägen und 
Zuschussanträgen. 
Alle Bewerbungen und Anträge, die nach diesem Termin eingehen, bleiben für dieses 
Antragsjahr unberücksichtigt. Später eingehende Bewerbungen und Anträge werden 
zum nachfolgenden Termin im nächsten Jahr berücksichtigt. Bei einer Ablehnung von 
Bewerbungen und Anträgen ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 



Wolfgang-Helms-Preis
Die Wolfgang-Helms-Preise für hervorragende Leistungen können vergeben 
werden für Studien- bzw. Projektarbeiten, für Diplomarbeiten, Dissertationen 
und Habilitationsschriften. Es muß wenigstens ein positives Gutachten des 
betreuenden Professors vorliegen. Die Preisverleihung mit Urkunde, vom 
Vorsitzenden des Kuratoriums und dem Präsidenten der TU Clausthal unter- 
schrieben, soll bei einer offiziellen Hochschulveranstaltung verliehen werden. 
Die Höhe des Geldpreises je Arbeit beläuft sich zur Zeit maximal auf 
3.000 Euro. 

Finanzieller Zuschuß
Der finanzielle Zuschuß für wissenschaftliche Projekte, für die wissenschaft- 
liche Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Hochschulen sowie für die 
Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre erfolgt nach Antrag 
aufgrund der Ausschreibung. Die maximale Zuwendung je Projekt wird 
zunächst auf 5.000 Euro festgelegt. 
Die Bewilligung einer Zuwendung muß dem Antragsteller schriftlich in 
geeigneter Form vom Vorsitzenden des Kuratoriums mitgeteilt werden. Eine 
öffentliche Bekanntmachung soll erfolgen. 
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